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Sehr geehrter Herr Abgeordneter, 

 

seitens der Bundesregierung beantworte ich die Frage wie folgt: 

 

Frage: 

Besteht aus Sicht der Bundesregierung ein zivilrechtlicher Klageanspruch 

von Bauherren gegen Energieberater (bitte begründen!) aufgrund der 

frühzeitigen Einstellung der Neubauförderung der Effizienzgebäude (EH-

55) zum 24.01.2022 statt zum 31.01.2022, da Bauherren diesen die 

Antragsstellung übertragen haben, jene aber zum Teil die Anträge nicht 

mehr stellen konnten aufgrund der kurzfristigen Schließung des 

Förderprogrammes, und was plant die Bundesregierung, um die Branche 

der Energieberatung vor potentiellen Insolvenzen durch 

Geltendmachung dieser zivilrechtlichen Ansprüche zu bewahren? 

 
Antwort: 

Eine Beurteilung der Energieberaterhaftung im Zusammenhang mit dem 

Förderstopp kann nur einzelfallbezogen erfolgen und hängt u.a. von den 

konkreten privatrechtlichen Vertragsregelungen und dem Vertragsinhalt 

zwischen Auftraggeber und Energieberater ab. Das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz kann hierzu keine verbindlichen Aussagen 

treffen.  
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In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen 

der Bundesförderung für effiziente Gebäude kein Anspruch auf Förderung 

besteht, da diese unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit von 

Haushaltsmitteln steht. Zudem lagen der Öffentlichkeit und damit den 

Energieberatern vor dem 24. Januar 2022 keine Informationen über einen 

vorzeitigen Förderstopp vor. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Patrick Graichen 


